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Tariffe
. d e s

k. k. Lesierreichischrn. Postwagens , vom l . Aprill 1820.
I. Tarifs für Geldsendungen.

Vom
Geldbeträge
in Gulden.
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Anmerkungen:
Für Sendungen über i <x> Meilen wird

dir Gebühr »ach diesem Ansitze von 4 zu 4 Meiun weiter zu¬
gerechnet.

2) Für Geldbeträge über ioo Gulden bi«
einschließlich  ic «o Gulden  schreitet die Gebühr nach
diesem Maßstabe in gleichem Verhältnisse forr.

So,wie die Ausgabe  rooo Gulden über¬
steigt,  wird an der für den übrigen Betrag entfallenden Gebühr
dem Publicum ; zu gute gelassen.

4) Bruchiheile eine « Kreuzer«  gelten für einen
dollen Kreuzer.

, 5) Außer diesen Gebühren wird jede« Mahl auch , ohne
mültfichr , ob der Sendung ein Brief beylieg « oder nicht , die
Bnefposl » Gebühr von einem einfachen Briefe zuaerechnet.
2üürde ein Brief von einem höheren Gewichte als z Leih de»,
liegen, so ist dieser nachdem Briefpost » Lar,sse zu taxlrr » .
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Tariffe
des

k. k. Desterreichischen Postwagens , vom i . Aprils » 82 ».
I . Tarifs für Geldsendungen»

Bon Postmeilen.
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tr . Für gemünztes Silber  wird die Gebühr nach diesem
Tariffe und den bepgefügten Bestimmungen im vollen Be¬
trage angerechnet.

L. Für Kupfergeld  bi - einschließlichzwölf Gulden
eben so . Höhere Beträge werden nach dem Tariffe für ge¬
meine Frachtstücke behandelt , und wenn das Gewicht io
Pfund übersteigt , ist niemand zur Aufgabe des Kupfergel¬
des auf den k. k. Postwagen verpflichtet,

c . F ü r gemünzte « Sold  ist bloß die> ^ ^ ge-
v . Fü/Banknoten  ist bloß das Viertel!
L. Für Einlosungg - undAnticipationS . »" ' ' .

Scheine  ist bloßdas Sech « t el . nt-
k , FürObligatioarn undWechselistbloßl ^Ä ^

da« Zwölftel . . . .
ü . Kdrlsteine , Perlen , Bijouterien und « old¬

st a n - e n sind in der Gebühr dem gemünzten Golde gleich
zu halten.
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Tariffe
de r

k. k. Lesterreichischen Postwagens , vom i . Aprill 1.S20.

I . Tarifs für G « lbse aduagen.

Bo « «pofimeilen.
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» . Kür andere Maaren von hohem Werthe,  als .-
«ilber in Stangen und gearbeitete« Stlbrr , Tressen und
Z off- von 7ch.. m Solde m.d Silber , Korallen , Indigo,
Saffran .kostbare Srwühlde und Kupferfiichessmddie Gebühren
wie für gemünzte« Silber , u entrichten. Wenn,edoch nach
dem Gewichte und Tarifs - für gememe Frachtstücke h.ervon
eine höhere Gebühr zur Zahlung entfallen wurde , so mutz
diese ein-ehobea werden -I

(23)
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n . Fra chr . en - Ta ri ff.

Don Po st Meilen.
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. . . ^ " luerkuagen.
iVUkSendunaen .'. .
nach diesem Ansätze von . d 'e Gebühr

V °n 4 zu 4 Meilen werter tugerechnrt.
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H. F r a ch t c n - T a r i f f.

Von Postmeilen.
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L. Kür Frachtstücke von großem Umfange und
leichtem Gewichte wird j dieser Gebühren ruge-
rrchner.

(25 ) 2



tt. F rächte n - T ariff.
Von Postmeilen.
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L . Für Schriften , welche nur im Gewichte von wenig»
sten.6 Emem Pfunde angenommen werden dürfen , bis ein¬
schließlich fünf Pfund , ist die doppelte , und wenn ste ein
höhere« Gewicht haben , die einfache Gebühr für gemeine
Frachtstück» zu entrichten.



Tarifs
über dir Transits - Taxen für Postbriefe au « nachbenannten

fremden Staaten.
r . Für Briefe au« Spanien , Portugal , Gibraltar und

au« allen Spanischen , Portugiesischen , Französischen
Und anderen Lolouien . . . kr . z6

» . Für Briefe aus England , Schottland , Irland und Nord-
Amerika. . . . -4

z . Für Briefe aus Frankreich , au« Niederland , dem
Sroßherzogthume Luxemburg und au« den königl.
Preußischen Rhein - undWestphälischen Provinzen . . 14

4 . Für Briefe aus Schweden, Norwegen, Däauemark und
den verschiedenenDeutschen Bundesstaaten , wenn sie
von den fürstlichen Thurn und Torischen
Postämtern zu Schlei - oder Lobenstein
über Sgee einlaufen. . . 6

Wenn jedoch derley Briefe für die Küstenländer und
Dalmatien ihren Lauf über Frankfurt am Main durch
die Schweiz und über Mailand genommen batten . S

5 . Für Briefe, welche aus der Schweiz und durch die Schweiz
au « anderen als den unter i , 2, z genannten Landern
über Bregenz bezogen werden . . . 6

S . Für Briefe au« den »äostlichen Staaten , an« Neapel,
Sicilien , auS dcn Inseln de« Mittelländischen und Ädria-
«ischen Meere « , aus dem ArchipelaguS und den Barba-
reSken » Staaten , wenn siez» Lande von den päpstlichen
Staaten bezogen werden . . . 6

7, Für Briefe au« ToScana. . . 4
3 n Ansehung dieser Transits - Taxen ist zu beobachten:

Die hier auSgese - ten Geldbeträge in Convention « .
Münze gelten für jeden einfachen Brief bi« einschließlich r -
Lo «h Wiener Gewicht.

b) Für Briefe von höherem Gewichte steigt di« Taxe in
gleichem Verhältnisse von j zu » Loth biS emschließlich » 6 Loth.
Bon r6 Loth angefangen <mrd für jede« weitere halbe Loth bloß
die Hälfte der Taxe für den einfachenBrief zugerechnet. Briefe
über z » Loth werden nur Lothweise taxirt , jeder Druchtheil
des LvkheS also dem Briefempfänger zu gute gelassen.

«> Diese Transit ». Taxen werden von denjenigen k. k. Post-
ämtern , welche mit an- ländischen Postämtern in unmittelba¬
rem Postverkehre stehen , auf jeden einzelnen Brief unter Vor»
seyung de« Buchstabe» 1? qnge'chrieben, und die inländische
Br . emostgebühr, wie sie von der Gränze bi« zum Abgabsorte
entfällt , darunter gesetzt , und der Gesam tbetrag der bepden
muß von den Briefempfänger eiugrhoben werden.
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Anmerkung
für die mit Postwagen reisenden Personen , zur Seite zig

grhSrig.
Diejenigen , welche sich der fahrenden Post bedienen wol«

len , müssen sich einige Tage vor der Abfahrt melden , die halbe
Gebühr sogleich , und die andere Hälfte bey der Abfahrt ent¬
richten . Auch hat jeder Reisende auf seine mit sich führende
eigene Bagage selbst Obsorge zu tragen - Frachtstücke , Gelder.
Einlösung - - Scheine und Banknotten . welche mit der fahrenden
Post befördert werden sollen , müssen den Tag vor der Abfahrt in
das k . k . Postwagens - Haupt - Expedition - - Amt gebracht ; die
Frachtstücke , welche nach Ungarn , in da- Litorale , nach Ty-
rol , in das Mantuanische , Mailändische , dann Benetianische
Gebieth , und überhaupt über die k. k. Gränzen versendet
werden , mit Zoll - Bolleten , die außer oder über den Bancal-
Cordon gehenden Gold - und Silbermünzen mit Pässen
von der k. k . Finanz - Hofstelle versehen seyn . Scheidemünzen
hingegen sind ein - und auszuführen ganz verbothen . Alle
Münzen , wie sie immer Rahmen haben mögen , dürfen mit
keiner anderen Gelegenheit , al - nur mit dem Postwagen , ver¬
sendet werden , wohin solche Bestellungen machen können.
So sind auch den Postwagen alle jene Frachtstücke , als z . B.
Schachteln , Päckchen , Kiflchen rc . ausschließlich zugewiesen,
die da- Gewicht von ro Pfund nicht üderwiegen . und es dürfen
folglich auch nicht mehrere solche Päckchen mit Adressen an
verschiedene Adressanten gesammelt , und in einen Pack oder
eine Kiste zusammen gepackt werden . Die Porto - Gebühr für
inner Lande - bleibende Frachten und Gelder kann willkührlich
bey der Auf - und Abgabe gezahlt werden ; für jene aber,
welche außer Lande - und über Augsburg und RegenSburg gehen,
ist dermahl da - Porto bis zur Gränze hier . für jene aber,
die über Schlesisch - Reustadt und Sächsisch - Neustadt gehen,
kann nach Willkühr hier oder bey der Abgabe bezahlt wer¬
den . Die Behältnisse und Emballagen der Waaren müssen halt»
bar und dauerhaft , überhaupt aber alle Frachtstücke gut ver¬
wahrt seyn , weil im entgegen gesetzten Falle sich jeder die durch
schlechte Verwahrung entstehende Beschädigung selbst zuzu«
schreiben haben würde . Auch ist bey jedem Frachtstücke der
Werth zu bestimmen , von außen anzumerken , und nebst der
Adresse oder dem BerufungSzeichen auf dem Frachtstücke auch¬
eine besondere Addresse oder ein Frachtbrief dazu zu geben.
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